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türlich kommt hier den Volksvertretungen auch eine kontrol
lierende Funktion zu, aber das entscheidende Problem für 
die Einhaltung der Gesetzlichkeit in diesem Bereich ist offen
kundig das richtige theoretische und praktische Verständnis 
für den Inhalt und die Funktionsweise des demokratischen 
Zentralismus unter den neuen, veränderten Bedingungen un
serer Zeit.

Das zweite Problem ist die Gewährleistung der Gesetzlich
keit in der Arbeit der staatlichen Verwaltungsorgane mit den 
Bürgern. Natürlich kann man voraussetzen, daß die Arbeit 
der Fachorgane des Staatsapparates und vor allem der Räte 
mit den Bürgern auf der Grundlage der Gesetze und anderen 
Rechtsvorschriften erfolgt. Das zeigen auch Eingaben, in de
nen die Einsender sich nicht damit zufrieden geben wollen, 
daß ihre persönlichen Wünsche von unserer Rechtsordnung 
nicht gedeckt und gebilligt werden, weil sie auf ungerecht
fertigte Vorteile gerichtet sind oder die Rechte anderer verlet
zen. Andere Eingaben hingegen offenbaren aber auch, daß 
die Rechte und die gerechtfertigten Interessen und Anliegen 
mancher Bürger nicht in gebührender Weise beachtet, mit
unter sogar verletzt werden, wofür oft mangelhafte Rechts
kenntnisse von Mitarbeitern des Staatsapparates ursächlich 
sind. Natürlich werden auf dem Eingabenweg in aller Regel 
solche Fälle korrigiert und die Rechte der Bürger durchge
setzt, und die Mitarbeiter der staatlichen Organe werden 
regelmäßig auf die Notwendigkeit der sorgfältigen Bearbei
tung von Eingaben der Bürger hingewiesen.

Zwar entspricht die mitunter anzutreffende Meinung, daß 
über Eingaben der Bürger letztlich derjenige endgültig ent

scheidet, der die in der Eingabe kritisierte Entscheidung ge
troffen hat, nicht der gesellschaftlichen Praxis. Dennoch 
könnte eine Erweiterung der bereits gegebenen Möglichkei
ten zur gerichtlichen Überprüfung von Verwaltungsentschei
dungen dazu beitragen, die Arbeit der staatlichen Organe 
weiter zu verbessern. Der Hauptweg allerdings liegt in der 
juristischen Qualifizierung der Verwaltungsentscheidungen. 
Eine entsprechende Analyse ist vorgesehen, und es wird auch 
geprüft, wie das Verwaltungsverfahren einfacher und ratio
neller gestaltet werden kann.

•

Der Prozeß der Entfaltung und Vervollkommnung der sozia
listischen Demokratie vollzieht sich heute tiefgreifend und 
vielgestaltig in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. 
Er berührt unmittelbar das Leben der Menschen, das sie 
durch ihre eigene, zunehmend bewußte Aktivität ihren In
teressen gemäß gestalten.

Das tragende Prinzip sozialistischer Demokratie ist nicht 
der Kampf unterschiedlicher Klassen oder Interessengruppen 
gegeneinander, sondern die konstruktive Zusammenarbeit 
aller sozialen und politischen Kräfte der Gesellschaft zur Ver
wirklichung ihrer gemeinsamen Grundinteressen, in deren 
Rahmen die Verwirklichung der Interessen des einzelnen 
erfolgt und seine schöpferische Aktivität sich entfalten kann.
(Dem vorstehenden Beitrag liegen Teile des Referats zugrunde, das 
der Autor auf einer gemeinsamen Tagung des Rates für Wissen
schaftlichen Kommunismus an der Akademie für Gesellschaftswis
senschaften beim Zentralkomitee der SED und des Rates für staats- 
und rechtswissenschaftliche Forschung an der Akademie der Wis
senschaften der DDR am 15. April 1988 gehalten hat.)
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Die Umgestaltung der internationalen Wirtschaftsbeziehun
gen und die Schaffung einer neuen internationalen Wirt
schaftsordnung (NIWO) steht seit der ersten Hälfte der 
70er Jahre auf der Tagesordnung der UN-Vollversammlung 
und von UN-Spezialorganisationen.l Die grundlegenden Do
kumente sind die von der 6. Sondertagung der UN-Vollver
sammlung angenommene Deklaration über die Schaffung 
einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung und das da
zugehörige Aktionsprogramm, beide vom 1. Mai 1974, sowie 
die Charta der ökonomischen Rechte und Pflichten der Staa
ten vom 12. Dezember 1974.2

Seit vielen Jahren beschäftigt sich der Rechtsausschuß der 
UN-Vollversammlung mit der fortschrittlichen Entwicklung 
der Prinzipien und Normen des Völkerrechts betreffend die 
neue internationale Wirtschaftsordnung.3 Jedoch lassen die 
bisherigen Diskussionen nur die Einschätzung zu, daß ein 
Konsens der Staaten zu diesen Rechtsgrundlagen in ihrer 
Gesamtheit unter den gegenwärtigen internationalen Bedin
gungen vorerst nicht erreichbar ist. Zu unterschiedlich sind 
die ökonomischen und politischen Interessen, die die einzel
nen Staaten im Hinblick auf die weitere Entwicklung der 
Weltwirtschaftsbeziehungen verfolgen.

Die 42. Tagung der UN-Vollversammlung hat erneut ver
deutlicht, daß die entscheidende Ursache für die bereits 
seif Jahren andauernde Stagnation der Debatte über völ
kerrechtliche Prinzipien und Normen einer neuen interna
tionalen Wirtschaftsordnung in dem hartnäckigen Widerstand 
westlicher Staaten gegen die Aufnahme entsprechender Ko
difikationsarbeiten liegt.4 Diese Staaten nutzen das Bestehen 
unterschiedlicher Konzeptionen und Meinungen zum Inhalt 
einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung als Argu
ment, um diesen Tagesordnungspunkt, in dem sie offensicht
lich eine Bedrohung für die uneingeschränkte Durchsetzung 
imperialistischer Profitinteressen in den internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen sehen, als „nicht reif für eine Kodi
fikation“ aus der internationalen Diskussion zu streichen.

Die Position der sozialistischen Staaten 
zur rechtlichen Gestaltung der NIWO

Die sozialistischen Staaten vertreten dazu eine klare Posi
tion: Angesichts der schwerwiegenden Folgen, die sich aus 
der weiteren Verschlechterung der Weltwirtschaftslage in 
den letzten Jahren für die internationale Sicherheit und die 
Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker auf 
ökonomischem und damit auch auf politischem Gebiet erge
ben, können die Fragen der Umgestaltung der internationa
len Wirtschaftsbeziehungen trotz unterschiedlicher Positionen 
nicht aus der internationalen Diskussion, auch nicht auf völ
kerrechtlichem Gebiet, ausgeklammert werden. Wie in allen 
anderen Bereichen der internationalen Beziehungen müssen 
auch in diesem Bereich, der den Lebensnerv der Staaten ne
ben der Abrüstung am unmittelbarsten berührt, durch Dialog 
und Zusammenarbeit gegenseitig annehmbare Vereinbarun
gen erreicht werden, die zu mehr Sicherheit führen und die 
Entwicklung aller Völker fördern. Die Kodifikation von 
Rechtsnormen für die neue internationale Wirtschaftsord
nung könnte wirksam zur Schaffung solcher Bedingungen in 
den internationalen Wirtschaftsbeziehungen beitragen, die 
eine normale sozialökonomische Entwicklung aller Völker und 
damit auch die Überwindung der Unterentwicklung ermög
lichen. 1
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